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§ 33 ImmoInvFG Derivative Produkte
 ImmoInvFG - Immobilien-Investmentfondsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Für einen Immobilienfonds dürfen zur Absicherung der Vermögensgegenstände und zur Fixierung von

Forderungen aus der Bewirtschaftung der Vermögenswerte gemäß § 21, die in den folgenden 24 Monaten fällig

werden, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente,

die an einem geregelten Markt gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 notiert oder

gehandelt werden, oder an einem anderen anerkannten, geregelten, für das Publikum offenen und

ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden oder an einer

Wertpapierbörse eines Drittlandes (§ 2 Z 8 BWG) amtlich notiert oder an einem anerkannten, geregelten, für das

Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt eines Drittlandes gehandelt werden,

sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist, oder

abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-

Derivate), wie etwa Zinsswaps und Devisenswaps, eingesetzt werden, sofern:

1. 1.es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Vermögensgegenstände gemäß § 21

Abs. 1 und 2 sowie Beteiligungen gemäß § 23 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder

Währungen handelt, in welche der Immobilienfonds gemäß den in seinen Fondsbestimmungen genannten

Anlagezielen investieren darf,

2. 2.die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien

sind, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde durch Verordnung zugelassen wurden, und

3. 3.die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und

jederzeit auf Initiative der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien zum angemessenen Zeitwert veräußert,

liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können.

2. (2)Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien hat ein Verfahren zu verwenden, das eine präzise und

unabhängige Bewertung des jeweiligen Wertes der OTC-Derivate erlaubt.

3. (3)Das Ausfallrisiko bei Geschäften eines Immobilienfonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht

überschreiten:

1. 1.wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des § 72 InvFG 2011 ist, 10 vH des Fondsvermögens,

2. 2.ansonsten 5 vH des Fondsvermögens.
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